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6. Gesetz: Durchführung von Volksabstimmungen (Wiener Volksabstimmungsgesetz - WVAbstG). 
't. Gesetz: Durchführung von Volksbegehren (Wiener Volksbegehrensgeset:Z - WVBegG), 

6. 

Gesetz vom 13. Dezember 1979 über die 
Durchführung von Volksabstimmungen 
(Wiener Volksabstimmungsgesetz 

WVAbstG) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Abschnitt I 

(2) Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 
zutreffen, ist nach dem Stichtag zu beurteilen. 

(3) An der Volksabstimmung dürfen nur 
Gemeindemitglieder teilnehmen, die im Ver
zeichnis der Stimmberechtigten eingetragen sind. 
Jedes stimmberechtigte Gemeindemitglied darf 
in den Verzeichnissen der Stimmberechtigten 
nur einmal eingetragen sein. 

Ausführung zur Wiener Stadtverfassung Stimmrechtsausschließungsgründe 

§ 1. Volksabstimmungen im Sinne des Ersten § 4. Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind 
Hauptstückes der Verfassung der Bundeshaupt- Personen, hinsichtlich derer einer der in den§§ 18 
Stadt Wien sind nach den Vorschriften der§§ 112 e und 20 der Gemeindewahlordnung der St\l.dt 
b' 112 d v f d B d h t tadt Wien (Wiener Gemeindewahlordnung - GWO) 

W",· (Wg1· er Sterdtassuf:ng er ·-unWeSstV)aupLsGBl in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten 
en ener a verassung , . W hl hl' ß - d r 

für Wien Nr. 28/1968, in der Fassung des Gesetzes 1 • aussc Ie ungsgrun e vor tegt. 
vom 17. März 1978, LGBI. für Wien Nr. 12, 
und den folgenden ergänzenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes durchzuführen. 

Ausschreibung 

§ 2. (1) Die vom Bürgermeister vorzunehmende 
Ausschreibung (§ 112 f WStV) hat außer dem 
in § 112 f Abs. 2 WStV bestimmten Inhalt den 
Stichtag, der zeitlich nicht vor dem Tag der 
Ausschreibung zu bestimmen ist, zu enthalten. 

Erfassung der Stimmberechtigten, Aus
übung des Stimmrechtes mittels StimmM 

karten 

§ 5. (1) Hinsichtlich der Erfassung der stimm
berechtigten Gemeindemitglieder und der Auf
nahme der stimmberechtigten Gemeindemit
glieder in die Verzeichnisse der Stimmberechtig
ten sind die Vorschriften der §§ 22 bis 31 und 33 
bis 37 GWO sinngemäß anzuwenden. 

(2) Das gleiche gilt hinsichtlich der Ausübung 
(2) Für denselben Abstimmungstag können des Stimmrechtes mittels Stimmkarten bezüglich 

auch mehrere Volksabstimmungen ausgeschrie- d~r §§ 38 bis 40 und des~ 41 Abs, 1 bis~ GWO 
ben werden. Die Ausschreibung kann durch nu~ der Maßgabe, daß die Sttmmkarte nicht als 
entsprechende Hinweise auf den Kreis der Briefumschlag her.zustellen tst. 
stimmberechtigten Gemeindemitglieder und auf' „ 

die Voraussetzungen sowie die Wirkung der durch Wahlbehorden 
die Volksabstimmung herbeizuführenden Ent- § 6. (1) Die Leitung und Durchführung der 
scheidung gemäß § 112 g WStV nach Tunlich- Volksabstimmung obliegt der Stadtwahlbehörde, 
keit ergänzt werden. den Bezirks- und Sprengelwahlbehörden, die 

Abschnitt II 

Stimmrecht 

§ 3. (1) Stimmberechtigt sind alle Männer und 
Frauen, die die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, im Gemeindegebiet von Wien ihren 
ordentlichen Wohnsitz haben, vom Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen sind und das 19. Lebensjahr 
vollendet haben. 
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nach den Bestimmungen der Wiener Gemeinde
wahlordnung jeweils im Amt sind. Die §§ 14 
und 15 GWO sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Sind Vorsitzende (Stellvertreter) dieser 
Behörden aus dem Amt geschieden, so hat der 
Bürgermeister die erforderlichen Bestellungen 
vorzunehmen. Es steht den gemäß §§ 11 und 12 
GWO berechtigten Parteien jederzeit frei, Bei
sitzer, Ersatzmänner und Vertrauenspersonen 
aus den Wahlbehörden zurückzuziehen und neue 

7 






















